
 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 

Dienstag, 5. Dezember 2017, 20.00 Uhr,  
in der Aula der MZA Eschergut 

 

Traktanden: 
 

1. Energiestadt, Label-Übergabe 
2. Budget 2018 
3. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018 
4. Sanierung Jeninserstrasse (Heerengasse - Broggerweg), Verpflich-

tungskredit 
5. Mitteilungen und Umfrage 

 
 
 

B o t s c h a f t 
 
 
Der Gemeindevorstand erläutert nachstehend die Traktanden der nächsten Gemeindeversamm-
lung: 
 
 
 
1. Energiestadt, Label-Übergabe 
 
Der Trägerverein Energiestadt hat im November 2013 der Gemeinde Malans das Energiestadt-Label 
verliehen. Das Label «Energiestadt» ist das sichtbare Zeichen der Anerkennung an Gemeinden und 
Städte und symbolisiert deren Bemühungen, einen Management-Prozess für Energie und Umwelt 
in Gang zu bringen und zu halten. Die Auszeichnung stellt ferner das verbindende Merkmal zwischen 
den energiepolitisch vorbildlichen Gemeinwesen dar und ist als äusserlich sichtbares Markenzei-
chen gleichsam das zentrale Instrument zur Weiterverbreitung der Ideen.  
 
Die Erstellung eines Solarkatasters über das Gemeindegebiet, die Umrüstung der Strassenbeleuch-
tung auf LED sowie die Inkraftsetzung eines Energiegesetzes waren seinerzeit die Grundlage für 
den Erhalt des Labels. In den vergangenen vier Jahren bildeten insbesondere die Dachsanierung 
der Mehrzweckanlage Eschergut inkl. Installation einer Photovoltaikanlage sowie die Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED in den gemeindeeigenen Liegenschaften die Leuchttürme der Energiestadt 
Malans.  
 
Gemäss Vorgaben des Trägervereins muss das Label Energiestadt alle vier Jahre durch die Prü-
fungsinstanzen bestätigt werden. Energiestadtberaterin Nora Herbst, Amstein + Walthert AG, Zürich, 
hat deshalb im Spätsommer 2017 zusammen mit der Energiestadtkommission die Aufbereitung der 
Daten inkl. Erneuerung des Aktivitätenprogramms vorgenommen. Das sogenannte Re-Audit wurde 
Mitte Oktober 2017 erfolgreich durchgeführt, sodass der Gemeinde Malans anlässlich der Gemein-
deversammung vom 5. Dezember 2017 neuerlich das Energiestadt-Label verliehen werden kann. 
Michael Casutt, Amt für Energie und Verkehr GR, wird als Präsident der Labelkommission Energie-
stadt diese Übergabe an die Gemeinde vornehmen. Musikalisch umrahmt wird die Label-Übergabe 
durch die Musikschule Landquart und Umgebung. 
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2. Budget 2018 
 
Das vorliegende Budget wurde nun zum dritten Mal nach dem neuen HRM2-Kontoplan und den 
entsprechenden Bestimmungen des revidierten Finanzhaushaltgesetzes erstellt. Die markantesten 
Auswirkungen der Umstellung sind die Änderungen in der Abschreibungspraxis sowie einige Ände-
rungen in der Darstellung der Jahresrechnung.  
 
Die Gemeinden müssen neu eine Anlagebuchhaltung führen und dürfen die ordentlichen Abschrei-
bungen nur noch linear nach der vorgegebenen Nutzungsdauer vornehmen, und zwar direkt in der 
jeweiligen Abteilung (z.B. Bildung, Verkehr etc.). Zusätzliche Abschreibungen müssen als ausseror-
dentlicher Aufwand verbucht und in der Bilanz als Wertberichtigung aufgeführt werden.  
 
Aufgrund des geringen Abschreibungsbedarfs und der geänderten Abschreibungspraxis werden die 
Abschreibungen in den kommenden Jahren sehr tief ausfallen. Demgegenüber wird ein entspre-
chend höherer Ertragsüberschuss ausgewiesen als in früheren Jahren. Der massgebliche Wert ist 
jedoch wie bisher der Cashflow (Ergebnis vor Abschreibungen und Einlagen bzw. Entnahmen aus 
Spezialfinanzierungen). Dieser sollte im Durchschnitt auch in Zukunft die Höhe der geplanten Net-
toinvestitionen erreichen, um eine Neuverschuldung zu vermeiden.  
 
Die Erfolgsrechnung 2018 sieht bei Aufwendungen von CHF 10‘119’100 und Erträgen von  
CHF 10'582’700 einen Ertragsüberschuss von CHF 463’600 vor. Dieser liegt etwas unter dem Vorjahres-
Budget 2017 (CHF 513'700). Der budgetierte Cashflow beläuft sich auf CHF 718'100 und liegt somit 
etwas höher als im Budget 2017 (CHF 692'600). 

 
Insgesamt kann von einem leichten Rückgang des Gesamtaufwandes, insbesondere beim Sachauf-
wand, ausgegangen werden. Auf der Basis der aktuellen Berechnungsgrundlagen geht der Gemein-
devorstand von einem geringen Rückgang beim Steuerertrag aus, nachdem als Grundlage für die 
Budgetierung ein gegenüber dem Vorjahr reduzierter Steuerfuss von 75 % (bisher 80 %) diente.  
 
Im Jahre 2018 sind mit rund 2 Mio. Franken relativ hohe Nettoinvestitionen vorgesehen. Die grössten 
Beträge entfallen dabei auf die Sanierung der Jeninserstrasse, die Erstellung des Grundwasser-
pumpwerkes Panxwiesen (2. Etappe) und der Ringleitung Unterdorf – Industrie Zeughausstrasse, 
die Umsetzung des neuen ICT-Konzepts im Schulwesen (2. Etappe), die Reservoir- und Wegsanie-
rung auf der Alp Calfeisen und die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges. Die definitive Krediter-
teilung für die Investitionen erfolgt jeweils durch die Gemeindeversammlung.  
 
Wie in den Vorjahren verzichten wir darauf, jedem Haushalt ein detailliertes Budget zuzustellen und 
präsentieren Ihnen stattdessen auf den nachfolgenden Seiten eine entsprechende Kurzfassung. Die 
ausführliche Version kann bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 081 300 00 20 / E-Mail: info@ma-
lans.ch) bezogen oder auf der Homepage unter www.malans.ch/de/politik/gemeindeversammlung 
heruntergeladen werden. 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung werden weitere Erläuterungen zu den einzelnen Budgetpo-
sitionen abgegeben und allfällige Fragen durch den zuständigen Departementchef beantwortet. 
 
 

http://www.malans.ch/de/politik/gemeindeversammlung
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Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2018 zu genehmigen.  
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3. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018 
 
Der Gemeindesteuerfuss wurde letztmals per Steuerjahr 2015 gesenkt, und zwar von 83 % auf  
80 % der einfachen Kantonssteuer.  
 
Basierend auf den guten Ergebnissen der Vorjahre bei gleichzeitig relativ geringer Investitionstätig-
keit befindet sich die Gemeinde Malans derzeit in einer komfortablen finanziellen Lage.  
 
Aufgrund der aktuell zur Verfügung stehenden Berechnungsgrundlagen und des zu erwartenden 
leichten Bevölkerungswachstums geht der Gemeindevorstand davon aus, dass das derzeitige Ni-
veau bei den ordentlichen Steuereinnahmen auch mit einer moderaten Steuerfusssenkung um 5 % 
mittelfristig gehalten werden kann. Überdies sind mittlerweile auch die finanziellen Auswirkungen 
der im Jahre 2016 umgesetzten Reformprojekte (FA-Reform, Umstellung auf HRM2, Überführung 
des Kreises Maienfeld und des Regionalverbandes Herrschaft/Fünf Dörfer in die Region Landquart) 
bekannt.  
 
Der Gemeindevorstand hält deshalb eine moderate Reduktion des Steuerfusses zum jetzigen Zeit-
punkt für vertretbar. Aus heutiger Sicht verfügt die Gemeinde Malans auch mit einem Steuerfuss von 
75 % über genügend finanziellen Spielraum, um die laufenden Ausgaben sowie die geplanten In-
vestitionen finanzieren und decken zu können. So wurde denn auch das Budget 2018 bereits mit 
einem Steuerfuss von 75 % erstellt.  
 
Nach sorgfältiger Prüfung der Budgetzahlen 2018 und der allgemeinen Finanzlage der Gemeinde 
beantragt der Gemeindevorstand der Gemeindeversammlung, den Gemeindesteuerfuss für das 
Jahr 2018 auf 75 % der einfachen Kantonssteuer zu senken. 
 
 
4. Sanierung Jeninserstrasse (Heerengasse - Broggerweg), Verpflichtungskredit 
 
Der Kantonsstrassenabschnitt Heerengasse bis Broggerweg der Jeninserstrasse ist in einem 
schlechten Zustand und muss erneuert werden. Dieser Umstand zeigt sich unverkennbar an ver-
schiedenen Absenkungen und Belagsrissen insbesondere entlang der Friedhofsmauer. Aus diesem 
Grund wollte das Tiefbauamt Graubünden u.a. auch diesen Abschnitt der Jeninserstrasse bereits in 
diesem Jahr mit einem neuen Deckbelag versehen. Dieses Vorhaben konnte gestützt auf einen 
durchgeführten Augenschein mit der Gemeinde verschoben werden, bis die Bauarbeiten an den 
Wohnüberbauungen in den Quartierplangebieten Küragasse und Selviwingert sowie der Strassen-
sanierung des Abschnittes Küragasse bis Bongertrechtiweg der Jeninserstrasse grösstenteils abge-
schlossen sind. 
 
Der Gemeindevorstand hat das Ingenieurbüro wlw Bauingenieure AG, Fläsch, beauftragt, ein Sa-
nierungsprojekt für den rund 120 m langen Abschnitt von der Heerengasse bis zur Verzweigung des 
Broggerwegs zu erarbeiten. Unter dem Vorbehalt der Projekt- und Kreditgenehmigung durch die 
zuständigen Instanzen wird dieser Abschnitt der Jeninserstrasse im Anschluss an die Bauarbeiten 
des Abschnittes Küragasse bis Bongertrechtiweg in der zweiten Jahreshälfte 2018 ausgeführt.  
 
Die bestehende Strasse weist ein Längsgefälle von 0.5 - 5.5 % auf. Das Quergefälle bewegt sich 
zwischen 1 bis 3 %. Die Strassenbreiten inkl. Gehweg bewegen sich zwischen 5.4 m bis über           
8.2 m. Die Entwässerung erfolgt über Einlaufschächte mit Schlammsack in eine bestehende Regen-
abwasserleitung. Die Stützmauer entlang des Friedhofes kann mit Ausnahme von Verputzarbeiten 
im heutigen Zustand belassen werden. Während den Bauarbeiten werden im Aushubbereich hinter 
der Bruchsteinmauer Winkelplatten erstellt, damit die Mauer von Erschütterungen und Belastungen 
während dem Strassenbau entlastet werden kann.  
 
Das Projekt sieht keine grossen Änderungen an den Strassengefällen und Geometrien vor. Die Ab-
schlüsse werden gemäss den Normen des Tiefbauamtes GR erstellt. Der Strassenraum bleibt 
gleich, sodass auch kein Landerwerb notwendig ist. Als optische Abtrennung zur Fahrbahn wird 
entlang der Friedhofmauer mit einem einreihigen, überfahrbaren Abschlussstein ein 1 m breiter Geh-
weg erstellt. Mit diesem Gehweg wird ein weiterer Abschnitt der dereinst durchgehenden Fussgän-
gerverbindung entlang der Jeninserstrasse ab dem Dorfkern bis zum Buchwald realisiert. 



Seite 6 

Die Strassenentwässerung wird ebenso erneuert wie die alte Wasserleitung aus dem Jahre 1902 
samt den beiden Hydranten. Die Einlaufschächte werden mit einem gemäss Norm dimensionierten 
Schlammsammler erstellt.  
 
Der Strassenaufbau besteht aus einer 0.8 m starken Fundationsschicht, einer 9 cm dicken Trag-
schicht sowie einer 3 cm dicken Deckschicht.  
 

 
 
Gestützt auf die kantonale Strassengesetzgebung gehen die Kosten für die Neukonstruktion der 
Kantonsstrasse (Oberbau) vollumfänglich zulasten des Kantons. Die Aufwendungen für die Geh-
weganlage und die Erneuerung der Wasserleitung sind demgegenüber durch die Gemeinde Malans 
zu tragen, wobei die Gebäudeversicherung einen kleinen Beitrag an die Sanierung der Hydranten-
leitung leisten wird. 
 
Gemäss Kostenvoranschlag der wlw Bauingenieure AG beläuft sich der Gemeindeanteil an den 
Baukosten der Sanierung der Jeninserstrasse, Abschnitt Heerengasse - Broggerweg, auf               
CHF 260‘000 und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Baumeisterarbeiten CHF  151'500 
Installationsarbeiten  CHF 39‘500 
Gebühren, Bewilligungen CHF 4‘000 
Vermessung, Vermarkung  CHF 1‘500 
Projekt, Bauleitung, Nebenkosten CHF  19'000 
Unvorhergesehenes CHF  25'000  
Mehrwertsteuer CHF 19‘500 
Total inkl. MwSt. CHF  260'000 
 
Der Beitrag des Kantons für den Oberbau des Strassenabschnittes beläuft sich auf CHF 290'000. 
Dieser Kostenanteil wird direkt über das Tiefbauamt abgewickelt und muss nicht durch die Ge-
meinde vorfinanziert werden. Gegenüber der früheren Praxis bildet der Kantonsanteil somit keinen 
Bestandteil mehr des einzuholenden Verpflichtungskredits der Gemeinde. 
 
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand der Gemeindever-
sammlung, den formellen Baubeschluss im Zusammenhang mit der Sanierung der Jeninserstrasse, 
Abschnitt Heerengasse - Broggerweg, zu fassen und den diesbezüglichen Verpflichtungskredit in 
der Höhe von brutto CHF 260‘000 zu genehmigen.  
 
 
5. Mitteilungen und Umfrage 
 
Der Gemeindevorstand nimmt gerne allgemeine Anregungen der Versammlung entgegen. 


